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1 Vorbemerkung 

Diese Grundsätze werden den neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der Arbeitssicher-

heit und dem technischen Fortschritt folgend regelmäßig überarbeitet und ergänzt. Für die 

Prüfung durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle ist stets die neueste Ausgabe verbindlich.  

 

Diese Grundsätze enthalten eine Auswahl der für die Prüfung und Zertifizierung der Arbeits-

sicherheit von Maschinen und Einrichtungen der Prüfgebiete wichtigen Vorschriften und Re-

geln der Technik. Die Prüfgrundsätze gelten in Verbindung mit der DGUV Test Prüf- und 

Zertifizierungsordnung, Teil 1: Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Qualitätsmana-

gementsystemen (DGUV Grundsatz 300-003). 

 

Änderungsverzeichnis 

 

Ausgabe Änderung 

02/2023 Anpassung auf das neue Format. Basis stellte GS-OA-14 (bzw. GS-HM-33 Stand 02/2021) dar. 
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2 Allgemeines 

2.1 Anwendungsbereich 

Diese Prüfgrundsätze kommen zur Anwendung bei Prüfungen nach dem Produktsicher-

heitsgesetz (ProdSG) und der Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen. Sie ergänzen die 

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsordnung Teil 1: Zertifizierung von Produkten, Prozes-

sen und Qualitätsmanagementsystemen (DGUV Grundsatz 300-003, www.dguv.de/dguv-

test/, Webcode: d8379).  

Diese Grundsätze finden Anwendung auf die Prüfung und Zertifizierung von  

- Fahrzeug-Instandhaltungs- und Fahrzeugprüfmaschinen und -geräten, die im 

gewerblichen Bereich Verwendung finden. 

Folgende Prüfbescheinigungen und Zeichen können nach erfolgreicher Prüfung vergeben 

werden: 

I. DGUV Test-Zertifikat; ggf. mit entsprechendem Zeichenzusatz 

II. Baumusterprüfbescheinigung 

III. GS-Prüfbescheinigung 

2.2 Gültigkeit 

Dieser Prüfgrundsatz gilt ab dem 01.02.2023. 

3 Begriffe 

 
Rollen-Bremsprüfstände 
Maschine, das so eingerichtet ist, dass es Messungen zum Prüfen und Bewerten des Wir-
kungsgrades von Fahrzeug-Bremssystemen hervorbringt. 
 
Reifenmontiermaschinen 
Maschine für die sichere Montage und Demontage von Pkw-, Lkw- und Nfz-Reifen auf Fel-
gen. 
 
Radauswuchtmaschinen  
Maschine für das Auswuchten eines montierten Pkw-, Lkw- und Nfz-Rads. 
 
Spannvorrichtungen für Schraubenfedern (Federspanner) 
Gerät zum Einspannen von Fahrwerksfedern von Pkw-, Lkw- und Nfz. 
Federspanner sind ein- oder mehrteilige handbetätigte Federspanngeräte, die durch den 
Hersteller für die Verwendung an spezifischen Fahrzeug- oder Federtypen deklariert sind.  
 
Kraftstoff-Umfüllgeräte  
Gerät für das sichere Umfüllen von Kraftstoff, bspw. das Tank-Entleeren und das Tank-Be-
füllen. 
 
Reifenbefüllkäfige  
Gerät zum sicheren Befüllen von Pkw-, Lkw- und Nfz-Reifen mit oder ohne Überdruck. 
 



Prüf- und Zertifizierungsstelle  GS-HM-33 
Fachbereich Holz und Metall   Ausgabe 02/2023 

  Seite 5 von 12 

Abgasabsauganlagen 
Anlagen zum sicheren Erfassen von Abgasen - mit geeigneten Erfassungselementen - und 
zur Abführung ins Freie. 
 
Erstmalige Prüfung 
Erstmalige Überprüfung eines repräsentativen Baumusters. 
 
Nachprüfung 
Eine Nachprüfung ist eine erneute Prüfung des Baumusters z.B. bei 

▪ Änderungen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 
▪ Änderungen am gefertigten Produkt oder 
▪ Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats zur Ausstellung eines neuen Zertifikats 

 

4 Anforderungen und Prüfgrundlagen 

Der sicherheitstechnischen Prüfung von Fahrzeug-Instandhaltungs- und Fahrzeugprüfma-

schinen und -geräten werden die im Anhang 1 aufgeführten Vorschriften, Normen, Verfah-

rensgrundsätzen, Bestimmungen und Regeln in der jeweils gültigen Fassung zu Grunde ge-

legt (teilweise auch nur auszugsweise Anwendung). Darüber hinaus können von der Prüf-

stelle festgelegte Prüfanforderungen für Maschinen und Einrichtungen des Prüfbereiches in 

der jeweils aktuellen Fassung berücksichtigt werden. 

5 Art, Umfang und Ablauf der Prüfung 

5.1 Antragstellung 

Mit der Antragstellung sind die Art und der Umfang des vorgesehenen Auftrages, z. B. Prü-
fung und/oder Zertifizierung anzugeben, ggf. sind die Systemgrenzen zu definieren. 
 
Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, aus welchem Art und Umfang der durchzuführen-
den Prüfung eindeutig hervorgehen. Diese können z.B. Prospektunterlagen und Fotos, 
Zeichnungen und Beschreibungen, sowie die Beschreibung der sicherheitsbezogenen 
Funktionen sein. Dies dient der Prüfung auf Durchführbarkeit und der Abschätzung des 
Prüfaufwandes. Es hat sich zudem bewährt bei Neuanfragen auch ein Abstimmungsge-
spräch vor Angebotserstellung zu führen, um die Rahmenbedingungen klären zu können. 
 
Je nach Prüfart ist anzugeben, an welchem Ort und zu welcher Zeit, vorzugsweise beim 
Hersteller, ein betriebsbereites Baumuster zur Prüfung bereitgestellt werden kann. 
 
Nach Eingang der Unterlagen wird dem Auftraggeber entsprechend der Angaben und der 
aktuellen Gebührenordnung ein Angebot unterbreitet und der Prüfvertrag zugesandt. Der 
von beiden Parteien unterschriebene Prüfvertrag gilt als Auftragsannahme. 
 
Die Prüf- und Zertifizierungsstelle ist berechtigt, Prüfungen oder Teilprüfungen in Form von 
Unteraufträgen an andere Prüflaboratorien zu vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Abstim-
mung mit dem Auftraggeber im Rahmen der Angebotsgestaltung. Ggf. kann dies auch spä-
ter erfolgen, wenn sich im Laufe der Prüfung die Erfordernis ergibt. 
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5.2 Einzureichende Unterlagen für die Durchführung der Prüfung 

Alle der Prüfstelle eingereichten Unterlagen müssen eineindeutig benannt sein (Dateiname, 
Datum,…) und sind in einer Dokumentationsliste zusammenzustellen. Die Dokumente sind 
grundsätzlich in digitaler Form (z. B. PDF) vorzulegen. Änderungen gegenüber der vorheri-
gen eingereichten Dokumentenliste sind vollständig anzugeben und nachvollziehbar zu 
kennzeichnen, z.B. durch farbliche Markierungen und eine Versionshistorie in der Doku-
mentenliste und den eingereichten Unterlagen. 
 
Für den sicheren Datenaustausch bieten wir unsere Datenaustauschplattform 
„meineBGHM“ an. 
 
Zu den Unterlagen (technische Dokumentation), die der Prüf- und Zertifizierungsstelle zur 
Verfügung gestellt werden müssen, gehören soweit zutreffend nachfolgende Unterlagen:  
 

a) Technische Unterlagen: 
o die im Anhang VII der RL 2006/42/EG genannten Unterlagen (soweit zutreffend) 
o eine allgemeine Beschreibung der Maschine (Bau- und Funktionsweise) 
o Abbildung der Maschine (z. B. Prospekt, Bilder), 
o Betriebsanleitung, bzw. Montageanleitung für unvollständige Maschine 
o EG-Konformitätserklärung, bzw. Einbauerklärung für unvollständige Maschine. 
o technische Zusammenstellungszeichnung der Maschine,  
o Schaltpläne samt Geräteliste (Elektrik, Pneumatik, Hydraulik) (soweit zutreffend), 
o technische Detailzeichnungen für sicherheitsrelevante Bauteile, 
o Datenblätter der sicherheitsrelevante Bauteile 
o Beschreibung der Lösungen, die zur Verhütung der von der Maschine ausgehen-

den Gefahren gewählt wurden 
o Liste der herangezogenen Normen, Vorschriften oder technische Spezifikationen, 
o Risikobeurteilung 

b) Nachweis nach EN ISO 13849-1 und EN ISO 13849-2 (wenn angewendet) 
o Berechnungsunterlagen des Performancelevels (z.B. SISTEMA) 
o Blockschaltbilder der Sicherheitsfunktionen 
o vollständige Definition der Sicherheitsfunktionen 

c) Prüfberichte / Protokolle 
o alle technischen Berichte mit den Ergebnissen der Prüfungen, die durchgeführt 

wurden, oder von weiteren Laboratorien ausgestellte Zertifikate (*); z.B. PAK, po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, 

o der durchgeführten vorgeschriebener Messungen im Rahmen der Endkontrolle, 
o Protokolle der zugekauften Komponenten und Materialien (Wareneingangskon-

trolle) 
d) QM-System 

o aktuelles ISO 9001 Zertifikat (falls vorhanden). Alternativ ein Ablaufschema des 
internen QM-System. 

o Prüfanweisungen der sicherheitstechnischen Ausrüstung auf Vollständigkeit und 
Funktion, 

o Prüfanweisung der Wareneingangsprüfung 
o bei Serienfertigung eine Zusammenstellung der getroffenen Maßnahmen, die si-

cherstellen, dass jede einzelne Maschine mit dem geprüften Baumuster überein-
stimmt, 

o Ablaufplan der Unterweisung und Schulung des Qualitätssicherungs- und Monta-
gepersonal 
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o Ablauf bei Reklamationen von zugekauften Teilen und von Kunden (Aufzeichnun-
gen und Korrekturmaßnahmen) 

o Schweißzertifikate (falls erforderlich) 
 
 
Bei Bedarf kann die Prüfstelle weitere Unterlagen anfordern. 
 
Die Unterlagen sind in deutscher Sprache zu verfassen. Sofern die Unterlagen in einer 
Fremdsprache abgefasst sind, ist eine deutsche Übersetzung erforderlich. 
 
(*) Es werden nur Berichte von DAkkS oder im Geltungsbereich des Multilateralen Überein-
kommens von EA oder ILAC akkreditierten Prüflaboratorien anerkannt. Ausschließlich nach 
vorheriger Absprache mit der Prüf- und Zertifizierungsstelle können anderweitige Berichte 
unter bestimmten Bedingungen anerkannt werden. 
 

5.3 Vorbereitungen für die Prüfung am Baumuster 

Zur Verifikation der technischen Dokumentation wird in der Regel eine praktische Prüfung 
an einem repräsentativen Baumuster inklusive des angebotenen Sonderzubehörs durchge-
führt. 
 
Die Prüfung des Baumusters erfolgt grundsätzlich beim Hersteller. Wenn möglich kann sie 
im Prüflabor der Prüfstelle Holz und Metall durchgeführt werden. Wird das Baumuster bei 
einem Dritten geprüft, z. B. beim Betreiber, so hat der Antragsteller von diesem eine Einver-
ständniserklärung zur Durchführung der Prüfung beizubringen. Die Errichtung und/ oder 
Beistellung von Prüfaufbauten und/ oder Prüfausrüstung erfolgt nach Absprache zwischen 
Prüfstelle und Auftraggeber auf Kosten des Auftraggebers. 
 
Bei Auswahl des Prüfortes ist zu beachten, dass ein in der Praxis üblicher Betrieb möglich 
sein muss. Die Prüfumgebung darf die Prüfergebnisse nicht verfälschen oder sich negativ 
auf die Prüfung auswirken. Während der Prüfung muss der Prüfbereich vor Einflüssen 
durch Hitze, Kälte, Staub, Feuchtigkeit, Geräusche, Erschütterungen oder anderen Störun-
gen -wenn für die Prüfung relevant- geschützt sein. 
 
Die Terminfestlegung der praktischen Prüfung erfolgt in Absprache zwischen Prüfstelle und 
Antragsteller und soll in der Regel 6 Wochen nach Einreichung der vollständigen techni-
schen Dokumentation erfolgen. 
 
Das Baumuster muss in betriebsbereitem Zustand vorgestellt werden. Zum Protokollieren 
der Versuchsergebnisse ist an den Prüfeinrichtungen ein Schreibarbeitsplatz vorzubereiten. 
Die Prüfungen sind so vorzubereiten, dass sie zügig unter Einhaltung aller erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden können (z.B. Schutz gegen wegschleudernde 
oder sich bewegende Teile). 
 
Für die Prüfung müssen Bedienungspersonal und Personen anwesend sein, die die not-
wendigen Auskünfte über Bau, Ausrüstung und Funktionsweise des zu prüfenden Baumus-
ters geben können und die vorhandenen Prüfeinrichtungen bedienen können. 
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Der Auftraggeber muss sich damit einverstanden erklären, dass bei der Prüfung auch Teile 
der Einrichtung oder des Baumusters zerstört werden können. Die Prüf- und Zertifizierungs-
stelle HM übernimmt keine Kosten in Zusammenhang damit. 
 

5.4 Dokumentationsprüfung und Prüfung am Baumuster 

 
Die Erfüllung der Prüfanforderungen an das jeweilige Baumuster muss durch die einge-
reichten auftragsspezifischen Unterlagen für die Prüfstelle nachvollziehbar sein.  
 
An den vorgestellten Baumustern werden sowohl Sicht-, Funktions-, Belastungs-, als auch 
weitere Prüfungen (z.B. Fehlersimulation, Messungen) durchgeführt. Den Bewertungsmaß-
stab stellen vorrangig die beim Bau des Prüfgegenstandes anzuwendenden EN-/ EN ISO- 
Normen dar. Die Festlegung ggf. weiterer / abweichender Prüfungen auch z.B. auf Gewähr-
leistung gleicher Sicherheit auf andere Weise, obliegt der Prüf- und Zertifizierungsstelle. 
Insbesondere werden die spezifischen Festlegungen aus Kapitels 4 dieses Prüfgrundsatzes 
wie folgt geprüft: 
 
Unter anderem werden folgende Einzelprüfungen durchgeführt: 
 
1) Prüfung der Betriebsanleitung auf Vollständigkeit hinsichtlich der in EN ISO 12100:2010 

genannten notwendigen Angaben. 
2) Prüfung, ob die Maschine deutlich und dauerhaft mit den im Abschnitt 1.7.3 des Anhan-

ges I zur Richtlinie 2006/42/EG geforderten Angaben gekennzeichnet ist (z. B. Typen-
schild) und diese Angaben mit den Daten in der Betriebsanleitung übereinstimmen. 

3) Prüfung, ob die bewegten Teile Gefahren hervorrufen, diese Gefahrstellen ausreichend 
gesichert sind und die Wirkung der Schutzeinrichtung auf Dauer gewährleistet ist.  

4) Prüfung, ob die Antriebe entweder mit festen trennenden Schutzeinrichtungen oder mit 
beweglichen, trennenden verriegelten Schutzeinrichtungen gesichert sind. 

5) Prüfung der Werkzeugverdeckungen auf Vollständigkeit und Eignung. 
6) Prüfung der elektrischen Ausrüstung auf Einhaltung der Bestimmungen der DIN EN 

60204-1. 
7) Prüfung der Maschinensteuerung hinsichtlich sicherheitsrelevanter Bereiche. 
8) Prüfung der Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten. 
9) Prüfung, ob alle zur Bedienung, Wartung und dem Rüsten erforderlichen Teile der Ma-

schine gefahrlos erreichbar und ergonomisch gestaltet sind. 
10) Prüfung, ob bei Verminderung der Energiezufuhr, z. B. Druckabfall bei pneumatischer 

oder hydraulischer Werkstückspannung, kein Gefahrzustand entsteht. 
11) Prüfung der Funktionssicherheit aller Schutzeinrichtungen.  
12) Sofern in maschinenspezifischen europäischen Normen nicht anders festgelegt, wird die 

Geräuschemission gemäß den Vorgaben der DIN EN ISO 11200 gemessen. 
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5.5 Ergebnis der Prüfung 

Prüfbericht 
Über das Ergebnis der Prüfung erstellt die Prüf- und Zertifizierungsstelle einen Prüfbericht, 
von dem der Auftraggeber eine Ausfertigung erhält. Der Prüfbericht darf nur im vollen Wort-
laut verwendet werden. 
 
 
Wiederholungsprüfung 
Sind bei der Prüfung Mängel festgestellt worden, wird eine Wiederholungsprüfung erforder-
lich. Wenn der Auftraggeber die im Prüfbericht aufgeführten Mängel behoben hat, unterrich-
tet er die Prüfstelle ggf. unter Beifügung geeigneter Unterlagen.  
 
Die Prüfstelle entscheidet, ob eine Wiederholungsprüfung am Baumuster erforderlich ist. 
 

5.6 Zertifikat, Prüfbescheinigung 

Informationen zur Gültigkeit des Zertifikates bzw. der Prüfbescheinigung, Aufzeichnung 
über Beanstandungen und Überwachungsmaßnahmen sind der Prüf- und Zertifizierungs-
ordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test zu entnehmen. 
 

5.7 Überwachungsmaßnahmen 

Die Prüf- und Zertifizierungsstelle führt Überwachungsmaßnahmen durch. Einzelheiten zu 
den Überwachungsmaßnahmen sind in der “DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsordnung 
Teil 1: Zertifizierung von Produkten, Prozessen und Qualitätsmanagementsystemen“ 
(DGUV Grundsatz 300-003) Abschnitt 3.3 als „Kontrollmaßnahmen“ geregelt. 
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6 Anhang 1 

Der sicherheitstechnischen Prüfung werden insbesondere folgende Richtlinien, Normen, 
weitere Regelwerke und ergänzende Anforderungen in der jeweils gültigen Fassung zu 
Grunde gelegt: 
 
Allgemeine Regelwerke 
EG-Richtlinien und nationale Gesetze 
 

Bezeichnung Titel 

2006/42/EG Maschinenrichtlinie 

2014/68/EU Einfache Druckbehälter 

2014/30/EU EMV-Richtlinie 

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 

2014/68/EU Druckgeräte-Richtlinie 

2000/14/EG Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur 
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen 

ProdSG Produktsicherheitsgesetz 

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz 

 
Normen und Standards 
 

Bezeichnung Titel 

DIN EN ISO 12100 *) Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - 
Risikobeurteilung und Risikominderung 

DIN EN ISO 13857 
 

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Er-
reichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren 
Gliedmaßen 

DIN EN ISO 13854 Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung 
des Quetschens von Körperteilen 

DIN EN ISO 13732-1 Ergonomie der thermischen Umgebung - Bewertungsverfahren 
für menschliche Reaktionen bei Kontakt mit Oberflächen - Teil 
1: Heiße Oberflächen 

DIN EN ISO 4413 
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen 
an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile – Hydraulik 

DIN EN ISO 4414 
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen 
an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile – Pneumatik 

DIN EN ISO 7731 
Ergonomie - Gefahrensignale für öffentliche Bereiche und Ar-
beitsstätten 

DIN EN ISO 11201 

Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - 
Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz 
und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen 
freien Schallfeld über einer reflektierenden Ebene mit vernach-
lässigbaren Umgebungskorrekturen 

DIN EN ISO 13849-1 
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von 
Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze 

DIN EN ISO 13849-2 
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 2: Validie-
rung  

DIN EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze 
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DIN EN ISO 14118 
Sicherheit von Maschinen – Vermeidung von unerwartetem An-
lauf 

DIN EN ISO 14119 
Sicherheit von Maschinen - Verriegelungseinrichtungen in Ver-
bindung mit trennenden Schutzeinrichtungen - Leitsätze für Ge-
staltung und Auswahl 

DIN EN ISO 14120 
Sicherheit von Maschinen - Trennende Schutzeinrichtungen – 
Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von festste-
henden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen 

DIN EN ISO 20607 
Sicherheit von Maschinen – 
Betriebsanleitung – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

DIN EN 818-1 
Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke - Sicherheit - 
Teil 1: Allgemeine Abnahmebedingungen 

DIN EN 981 
Sicherheit von Maschinen - System akustischer und optischer Ge-
fahrensignale und Informationssignale 

DIN EN 1127-1 
Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - 
Teil 1: Grundlagen und Methodik 

DIN EN 13483 
Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen mit in-
nenliegender Gasrückführung für Zapfsäulen an Tankstellen - 
Anforderungen 

DIN EN 50274  
VDE 0660- 514 

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Schutz gegen 
elektrischen Schlag - Schutz gegen unabsichtliches direktes Be-
rühren gefährlicher aktiver Teile 

DIN EN 50274 - 
Berichtigung 1- 

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Schutz gegen 
elektrischen Schlag - Schutz gegen unabsichtliches direktes Be-
rühren gefährlicher aktiver Teile 

DIN EN 60445 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle - Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebs-
mittel, angeschlossenen Leiterenden und Leitern 

DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 

DIN EN 60529 – 
Berichtigung 1 

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 

DIN EN 60204-1 
(VDE 0113-1) 

Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschi-
nen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen  

DIN EN 61310-1 
Sicherheit von Maschinen - Anzeigen, Kennzeichen und Bedie-
nen - Teil 1: Anforderungen an sichtbare, hörbare und tastbare 
Signale  

DIN EN 61310-2 
Sicherheit von Maschinen - Anzeigen, Kennzeichen und Bedie-
nen - Teil 2: Anforderungen an die Kennzeichnung  

DIN EN 61496-1 
Sicherheit von Maschinen - Berührungslos wirkende Schutzein-
richtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen  

DIN ISO 1219-1 
Fluidtechnik - Graphische Symbole und Schaltpläne - Teil 1: 
Graphische Symbole für konventionale und datentechnische An-
wendungen 

DIN ISO 1219-2 
Fluidtechnik - Graphische Symbole und Schaltpläne -  
Teil 2: Schaltpläne 

DIN ISO 7000 Graphische Symbole auf Einrichtungen - Index und Übersicht 

DIN EN ISO 20607 Sicherheit von Maschinen - Betriebsanleitung - Allgemeine Ge-
staltungsgrundsätze 
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DIN EN 1494 Fahrbare oder ortsveränderliche Hubgeräte und verwandte 
Einrichtungen 

DIN EN 13155 Krane - Lose Lastaufnahmemittel 

DIN EN 14460 Explosionsfeste Geräte 

DIN EN 17003 Straßenfahrzeuge - Rollen-Bremsprüfstände für Fahrzeuge mit 
zulässigem Gesamtgewicht größer als 3,5 Tonnen - Sicherheits-
anforderungen 

DGUV Regel 109-009 Fahrzeug-Instandhaltung 

TRGS 554 Abgase von Dieselmotoren 

TRGS 720 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Allgemeines 

TRGS 721 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Beurteilung der Ex-
plosionsgefährdung 

TRGS 722 Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre 

 BremsprüfständeRL: 2021-07-07 - Richtlinie für die Anwendung, 
Beschaffenheit und Prüfung von Bremsprüfständen 

 BremsprüfständeRLBer: 2022-06-20 - Richtlinie für die Anwen-
dung, Beschaffenheit und Prüfung von Bremsprüfständen; Kor-
rektur 

 
*) und davon „in Bezug genommene“ Normen 
 
Mitgeltende Prüfgrundsätze 
 

Bezeichnung Titel 

GS-HM-24 Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von  
Winden, Hub- und Zuggeräten und ihren Bauteilen 

 
Mitgeltende Verfahrensgrundsätze, sowie weitere Angaben 
 

Bezeichnung Titel 

VGS-HM-33-01 Verfahrensgrundsatz für die Prüfung von Rollen-Prüfständen 
<3,5t 

VGS-HM-33-02 Verfahrensgrundsatz für die Prüfung von Reifenmontiermaschi-
nen 

VGS-HM-33-03 Verfahrensgrundsatz für die Prüfung von Radauswuchtmaschi-
nen  

VGS-HM-33-04 Verfahrensgrundsatz für die Prüfung von Spannvorrichtungen 
für Schraubenfedern  

VGS-HM-33-05 Verfahrensgrundsatz für die Prüfung von Kraftstoff-Umfüllgeräte 

VGS-HM-33-06 Verfahrensgrundsatz für die Prüfung von Reifenbefüllkäfige  

VGS-HM-33-07 Verfahrensgrundsatz für die Prüfung von Abgasabsauganlagen 

 
Die mitgeltenden Verfahrensgrundsätze können bei der Prüfstelle angefragt werden. 


